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Marktgemeinde        lfd.Nr. 06 

Michelhausen 

Protokoll 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Dienstag, den 21.10.2025, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr    Die Einladung erfolgte am 16.10.2025 

Ende:  20:00 Uhr    durch Kurrende. 

 

anwesend waren: 

Bürgermeister: Bernhard Heinl 

Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR  Bernhard Baumgartner GGR  Maria Burchhart 

GGR Bernhard Heinreichsberger GGR Daniela Schodt 

GR Sylvia Aichinger   

GR Marcel Fischer  

GR Luca Hüttinger GR Helmut Kohl 

GR Mag. Reinhard Ossberger GR Josef Ott 

GR Helmut Schuster GR Michael Vogler 

GGR Mag. Gerald Fröhlich  

GR Christian Laistler GR MMag. Sabine Schreiner 

GR  Mag. Christoph Wohlmuther GR DI (FH) Silvia Eiletz 

GR  Walter Högl GR  Roman Rauscher 

 

anwesend war außerdem:  

Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GR Bernhard Bürgmayr GR Walter Herzog 

  

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

  

Vorsitzender: Bürgermeister Bernhard Heinl 

 

Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

17.09.2025 

2) Kreditvergabe Ankauf MTFA FF Rust 

3) Kreditvergabe Ankauf HLFA-3 FF Michelhausen 

4) Kreditvergabe Allgemeiner Straßenbau 

5) Auftragsvergabe Sanierung Hochwasserschäden Kanal 

6) Auflösung Mietvertrag mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und Betriebs 

GmbH betreffend Geschäftslokal (NÖ Landeskindergarten) am Standort 3451 

Pixendorf, Bahnhofsring 50 

7) Jahresabschluss der KommReal Michelhausen GmbH zum 31.12.2024 

8) Löschungserklärung Vorkaufsrecht zu EZ 51, Grundstück Nr. . 84, KG Pixendorf 

(Reither Franz und Monika) 

9) Ehrungen 

10) Bericht des Bürgermeisters 

 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit 

fest und eröffnet die heutige Sitzung. 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen stellt den Antrag, die Tagesordnung 

der heutigen Sitzung um 4 Punkte zu erweitern und diese dem Punkt 10) vorzuziehen: 

Punkt 10) neu 

Entwidmung der Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 und der Teilfläche 4 des 

Grundstückes Nr. 121, beide in der KG Spital, aus dem öffentlichen Gut laut Teilungsplan 

der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13578, vom 21.07.2025  

 

Punkt 11) neu 

Verkauf der Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 und der Teilfläche 4 des 

Grundstückes Nr. 121, beide in der KG Spital, laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT-GmbH, GZ 13578, vom 21.07.2025 
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Punkt 12) neu 

Entwidmung der Teilfläche 1 des Grundstückes Nr. 6 der KG Spital, aus dem öffentlichen 

Gut laut Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13862 

 

Punkt 13) neu 

Verkauf der Teilfläche 1 des Grundstückes Nr. 6 der KG Spital, laut Teilungsplanentwurf 

der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13862 

 

Eine Begründung erfolgt mündlich. 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit dieses Antrages: 

 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit dieses Antrages: 

 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird nicht zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: mit 7 Gegenstimmen (GR Högl, GR Rauscher; GGR Mag. 

Fröhlich, GR DI(FH) Eiletz, GR MMag. Schreiner, GR Laistler, GR Mag. Wohlmuther) 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit dieses Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 

17.09.2025 

 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 17.09.2025 

kein Einwand erhoben wurde. 

 

Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Kreditvergabe Ankauf MTFA FF Rust 

 

GR Ossberger verlässt für die Behandlung dieses TP wegen Befangenheit den Raum. 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Abschlussbericht der Fa. FRC – Finance & Risk 

Consult GmbH betreffend die Ausschreibung der Finanzierung von 60.000,00 Euro für den 

Ankauf eines MTFA für die FF Rust vor: 
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Der Bürgermeister berichtet, dass der Gemeindevorstand den Beschluss gefasst hat, dass 

der Finanzausschuss für den Gemeinderat einen Vorschlag erstellen möge. Vom 

Gemeindevorstand wurde ein Fixzinssatz empfohlen. 

 

Daraufhin erteilt er dem Vorsitzenden des Finanzausschusses GGR Heinreichsberger das 

Wort. 

 

Dieser berichtet, dass die Fa. FRC – Finance & Risk Consult GmbH die Fixzinsen bei der SPK 

Amstetten und auch bei der RLB Niederösterreich Wien/RB Tulln für die heute stattfindende 

beschlussfassende Sitzung aktualisieren ließ und Folgendes mitteilt: 

SPARKASSE AMSTETTEN – lässt das Angebot (maximale Fixierung 10 Jahre bei den 

25jährigen und 5 J oder 15 Jahre beim 15jährigen Darlehen) bei allen drei Angeboten wie 

beim Ursprungsbericht aufrecht und kann diese Konditionen bis morgen halten. 

Die Bank bietet jedoch nun auch eine vertraglich bekannte variable Anschlusskondition an: 

AS 01 FF – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach variabel + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

AS 02 FF-Fahrzeug Rust -  2,964% fix auf 5 Jahre, danach variabel 0,618% Aufschlag auf 

den 6-M-Euribor 

                                               3,274 % fix auf 15 Jahre 

AS 03 Strassenbau – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

 

RB TULLN/RLB NÖ W – kann die Angebote bis morgen 8.30 Uhr halten, verlangt jedoch 

eine GESAMTVERGABE (VERGABE aller 3 Darlehen an diese Bank), damit diese 

Fixkonditionen gelten. 

25 Jahre Laufzeit:  3,57% (Straßenbau – Euro 195.000,--) 

20 Jahre Laufzeit:  3,55% (FF-Fahrzeug HLF – Euro 333.000,--) – ACHTUNG: mit der 

heutigen Aktualisierung hat uns die RLB NÖ W/RB Tulln informiert, dass aus 

Risikomanagementgründen ein FF-Fahrzeug insgesamt nur maximal 20 Jahre 

finanziert werden kann !!! 

15 Jahre Laufzeit: 3,34%  (FF-Fahrzeug Rust – Euro 60.000,--) 

FAZIT:  Aufgrund der Präferenz, für alle Finanzierungen einen möglichst langen 

Fixzinszeitraum zu erhalten, ist die RLB NÖ W/RB Tulln jener Anbieter, der diese 

Vorgaben fast vollständig erfüllen kann. Die Vergabe kann daher an die RLB NÖ W/RB 

Tulln erfolgen. Die einzige Änderung ist die Laufzeit beim FF-Fahrzeug (333.000,-- Euro) wie 

oben beschrieben. Eine längere Laufzeit als 20 Jahre wird von Raiffeisen für diesen 

Verwendungszweck nicht finanziert und daher ist auch die Fixzinsphase auf nur 20 Jahre 

angeboten. Dieser Umstand war im Erstangebot der Bank noch nicht erwähnt und 

berücksichtigt, die damaligen Angebote waren alle auf 25 Jahre. Das gültige 

Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln legen wir hier gleich bei. 

Aus Effizienzgründen wäre auch eine kürzere Fixzinsperiode zu überlegen (SPK 

AMSTETTEN bietet keine langen Fixzinsperioden an). 
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Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vorgabe „GESAMTVERGABE“ bei der RLB NÖ W/RB 

Tulln nur die Vergabe aller 3 Darlehen an ein Institut möglich ist! 

Das gültige Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln für die Finanzierung der 

60.000,00 Euro für die Anschaffung des FF-Fahrzeuges Rust lautet folgendermaßen: 
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Antrag des Finanzausschusses 

Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Der Gemeinderat möge das Darlehen zur Finanzierung eines MTFA für die FF Rust in Höhe 

von 60.000,00 Euro zum Fixzinssatz von 3,34 % p.a. für die gesamte Laufzeit von 15 Jahren 

an die RLB NÖ W/RB Tulln entsprechend dem oben dargestellten Konditionenangebot 

vom 21.10.2025 beschießen, somit auch eine Gesamtvergabe in Höhe von 588.000,00 

Euro - siehe dazu die TP 3 und 4. 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Kreditvergabe Ankauf HLFA-3 FF Michelhausen 

 

GR Ossberger verlässt für die Behandlung dieses TP wegen Befangenheit den Raum. 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Abschlussbericht der Fa. FRC – Finance & Risk 

Consult GmbH betreffend die Ausschreibung der Finanzierung von 333.000,00 Euro für 

den Ankauf eines HLFA-3 für die FF Michelhausen vor: 

 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

25 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

26 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

27 
 

 

  



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

28 
 

  



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

29 
 

  



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

30 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

31 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

32 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

33 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

34 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

35 
 

 



Sitzung des Gemeinderates am 21.10.2025 
 

36 
 

Der Bürgermeister berichtet, dass der Gemeindevorstand den Beschluss gefasst hat, dass 

der Finanzausschuss für den Gemeinderat einen Vorschlag erstellen möge. Vom 

Gemeindevorstand wurde ein Fixzinssatz empfohlen. 

 

Daraufhin erteilt er dem Vorsitzenden des Finanzausschusses GGR Heinreichsberger das 

Wort. 

 

Dieser berichtet, dass die Fa. FRC – Finance & Risk Consult GmbH die Fixzinsen bei der SPK 

Amstetten und auch bei der RLB Niederösterreich Wien/RB Tulln für die heute stattfindende 

beschlussfassende Sitzung aktualisieren ließ und Folgendes mitteilt: 

SPARKASSE AMSTETTEN – lässt das Angebot (maximale Fixierung 10 Jahre bei den 

25jährigen und 5 J oder 15 Jahre beim 15jährigen Darlehen) bei allen drei Angeboten wie 

beim Ursprungsbericht aufrecht und kann diese Konditionen bis morgen halten. 

Die Bank bietet jedoch nun auch eine vertraglich bekannte variable Anschlusskondition an: 

AS 01 FF – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach variabel + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

AS 02 FF-Fahrzeug Rust -  2,964% fix auf 5 Jahre, danach variabel 0,618% Aufschlag auf 

den 6-M-Euribor 

                                               3,274 % fix auf 15 Jahre 

AS 03 Strassenbau – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

 

RB TULLN/RLB NÖ W – kann die Angebote bis morgen 8.30 Uhr halten, verlangt jedoch 

eine GESAMTVERGABE (VERGABE aller 3 Darlehen an diese Bank), damit diese 

Fixkonditionen gelten. 

25 Jahre Laufzeit:  3,57% (Straßenbau – Euro 195.000,--) 

20 Jahre Laufzeit:  3,55% (FF-Fahrzeug HLF – Euro 333.000,--) – ACHTUNG: mit der 

heutigen Aktualisierung hat uns die RLB NÖ W/RB Tulln informiert, dass aus 

Risikomanagementgründen ein FF-Fahrzeug insgesamt nur maximal 20 Jahre 

finanziert werden kann !!! 

15 Jahre Laufzeit: 3,34%  (FF-Fahrzeug Rust – Euro 60.000,--) 

FAZIT:  Aufgrund der Präferenz, für alle Finanzierungen einen möglichst langen 

Fixzinszeitraum zu erhalten, ist die RLB NÖ W/RB Tulln jener Anbieter, der diese 

Vorgaben fast vollständig erfüllen kann. Die Vergabe kann daher an die RLB NÖ W/RB 

Tulln erfolgen. Die einzige Änderung ist die Laufzeit beim FF-Fahrzeug (333.000,-- Euro) wie 

oben beschrieben. Eine längere Laufzeit als 20 Jahre wird von Raiffeisen für diesen 

Verwendungszweck nicht finanziert und daher ist auch die Fixzinsphase auf nur 20 Jahre 

angeboten. Dieser Umstand war im Erstangebot der Bank noch nicht erwähnt und 

berücksichtigt, die damaligen Angebote waren alle auf 25 Jahre. Das gültige 

Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln legen wir hier gleich bei. 

Aus Effizienzgründen wäre auch eine kürzere Fixzinsperiode zu überlegen (SPK 

AMSTETTEN bietet keine langen Fixzinsperioden an). 
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Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vorgabe „GESAMTVERGABE“ bei der RLB NÖ W/RB 

Tulln nur die Vergabe aller 3 Darlehen an ein Institut möglich ist! 

Das gültige Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln für die Finanzierung der 

333.000,00 Euro für die Anschaffung des FF-Fahrzeuges Michelhausen lautet 

folgendermaßen: 
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Antrag des Finanzausschusses 

Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Der Gemeinderat möge das Darlehen zur Finanzierung eines HLFA-3 für die FF 

Michelhausen in Höhe von 333.000,00 Euro zum Fixzinssatz von 3,55 % p.a. für die 

gesamte Laufzeit von 20 Jahren an die RLB NÖ W/RB Tulln entsprechend dem oben 

dargestellten Konditionenangebot vom 21.10.2025 beschießen, somit auch eine 

Gesamtvergabe in Höhe von 588.000,00 Euro - siehe dazu die TP 2 und 4. 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Kreditvergabe Allgemeiner Straßenbau 

 

GR Ossberger verlässt für die Behandlung dieses TP wegen Befangenheit den Raum. 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Abschlussbericht der Fa. FRC – Finance & Risk 

Consult GmbH betreffend die Ausschreibung der Finanzierung von 195.000,00 Euro für 

den Allgemeinen Straßenbau vor: 
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Der Bürgermeister berichtet, dass der Gemeindevorstand den Beschluss gefasst hat, dass 

der Finanzausschuss für den Gemeinderat einen Vorschlag erstellen möge. Vom 

Gemeindevorstand wurde ein Fixzinssatz empfohlen. 

 

Daraufhin erteilt er dem Vorsitzenden des Finanzausschusses GGR Heinreichsberger das 

Wort. 

 

Dieser berichtet, dass die Fa. FRC – Finance & Risk Consult GmbH die Fixzinsen bei der SPK 

Amstetten und auch bei der RLB Niederösterreich Wien/RB Tulln für die heute stattfindende 

beschlussfassende Sitzung aktualisieren ließ und Folgendes mitteilt: 

SPARKASSE AMSTETTEN – lässt das Angebot (maximale Fixierung 10 Jahre bei den 

25jährigen und 5 J oder 15 Jahre beim 15jährigen Darlehen) bei allen drei Angeboten wie 

beim Ursprungsbericht aufrecht und kann diese Konditionen bis morgen halten. 

Die Bank bietet jedoch nun auch eine vertraglich bekannte variable Anschlusskondition an: 

AS 01 FF – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach variabel + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

AS 02 FF-Fahrzeug Rust -  2,964% fix auf 5 Jahre, danach variabel 0,618% Aufschlag auf 

den 6-M-Euribor 

                                               3,274 % fix auf 15 Jahre 

AS 03 Strassenbau – 3,256% fix auf 10 Jahre, danach + 0,623% Aufschlag auf den 6-M-

Euribor 

 

RB TULLN/RLB NÖ W – kann die Angebote bis morgen 8.30 Uhr halten, verlangt jedoch 

eine GESAMTVERGABE (VERGABE aller 3 Darlehen an diese Bank), damit diese 

Fixkonditionen gelten. 

25 Jahre Laufzeit:  3,57% (Straßenbau – Euro 195.000,--) 

20 Jahre Laufzeit:  3,55% (FF-Fahrzeug HLF – Euro 333.000,--) – ACHTUNG: mit der 

heutigen Aktualisierung hat uns die RLB NÖ W/RB Tulln informiert, dass aus 

Risikomanagementgründen ein FF-Fahrzeug insgesamt nur maximal 20 Jahre 

finanziert werden kann !!! 

15 Jahre Laufzeit: 3,34%  (FF-Fahrzeug Rust – Euro 60.000,--) 

FAZIT:  Aufgrund der Präferenz, für alle Finanzierungen einen möglichst langen 

Fixzinszeitraum zu erhalten, ist die RLB NÖ W/RB Tulln jener Anbieter, der diese 

Vorgaben fast vollständig erfüllen kann. Die Vergabe kann daher an die RLB NÖ W/RB 

Tulln erfolgen. Die einzige Änderung ist die Laufzeit beim FF-Fahrzeug (333.000,-- Euro) wie 

oben beschrieben. Eine längere Laufzeit als 20 Jahre wird von Raiffeisen für diesen 

Verwendungszweck nicht finanziert und daher ist auch die Fixzinsphase auf nur 20 Jahre 

angeboten. Dieser Umstand war im Erstangebot der Bank noch nicht erwähnt und 

berücksichtigt, die damaligen Angebote waren alle auf 25 Jahre. Das gültige 

Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln legen wir hier gleich bei. 

Aus Effizienzgründen wäre auch eine kürzere Fixzinsperiode zu überlegen (SPK 

AMSTETTEN bietet keine langen Fixzinsperioden an). 
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Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vorgabe „GESAMTVERGABE“ bei der RLB NÖ W/RB 

Tulln nur die Vergabe aller 3 Darlehen an ein Institut möglich ist! 

Das gültige Aktualisierungsangebot der RLB NÖ W/RB Tulln für die Finanzierung der 

195.000,00 Euro für den Allgemeinen Straßenbau lautet folgendermaßen: 
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Antrag des Finanzausschusses 

Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Der Gemeinderat möge das Darlehen zur Finanzierung des Allgemeinen Straßenbaus in 

Höhe von 195.000,00 Euro zum Fixzinssatz von 3,57 % p.a. für die gesamte Laufzeit von 

25 Jahren an die RLB NÖ W/RB Tulln entsprechend dem oben dargestellten 

Konditionenangebot vom 21.10.2025 beschießen, somit auch eine Gesamtvergabe in 

Höhe von 588.000,00 Euro - siehe dazu die TP 2 und 3. 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Auftragsvergabe Sanierung Hochwasserschäden Kanal 

 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Vergabevorschlag des Büros Trattner vom 

10.10.2025 für die Sanierung von Schmutz- und Regenwasserkanälen, die vom 

Hochwasserereignis 2024 betroffen waren, vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 

Der Gemeinderat möge die Fa. Quabus GmbH, 4221 Steyregg, entsprechend dem oben 

dargestellten Vergabevorschlag des Büros Trattner vom 10.10.2025 mit den Leistungen 

des Bauvorhabens „ABA20 Grabenlose Kanalsanierung Hochwasserschäden + 

Betriebliche Schäden“ zum Gesamtpreis von € 298.881,62 exkl. Ust. beauftragen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Auflösung Mietvertrag mit der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und 

Betriebs GmbH betreffend Geschäftslokal (NÖ Landeskindergarten) am Standort 

3451 Pixendorf, Bahnhofsring 50 

 

Der Bürgermeister berichtet über den Sachverhalt betreffend das oben genannte 

Mietverhältnis und legt nachstehende Vereinbarung vor: 
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Der Bürgermeister berichtet, dass nach ausführlicher Diskussion vom Gemeindevorstand 

beschlossen wurde, dass der gesamte Sachverhalt rechtlich durch einen 

Mietrechtsexperten geprüft werden und das Ergebnis dieser Prüfung dem Gemeinderat 

als Entscheidungsgrundlage vorgelegt werden soll. 

Auf Vorschlag von GGR Bernhard Baumgartner wurde umgehend RA Dr. Johannes 

Öhlböck um rechtliche Prüfung gebeten. Dieser stellte per E-Mail vom 17.10.2025 fest, 

dass jedenfalls die Höhe der Abschlagszahlung zu modifizieren wäre und mit einem 

neuen Kompromissvorschlag an den Vermieter herangetreten werden sollte. 

 

Der Gemeinderat fasst daraufhin nachstehenden Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt, dass aufgrund der Zusage des Landes NÖ im Juli 2025, die 

beiden NÖ Landeskindergartengruppen an einem anderen Standort unterbringen zu 

können, das Geschäftslokal am Standort 3451 Pixendorf, Bahnhofsring 50, nicht mehr 

benötigt wird und daher entsprechend der Bestimmung des § 1104 ABGB auch nicht 

wieder Instand gesetzt wird. RA Dr. Öhlböck wird beauftragt, die Verpflichtungen der 

Gemeinde Michelhausen aus dem Mietverhältnis zu prüfen, die Vermieterin bzw. deren 

Rechtsvertretung über die Sach- und Rechtslage zu informieren und eine angepasste 

Vereinbarung im Sinne des angeführten Kompromissvorschlages zu verfassen. 

 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Jahresabschluss der KommReal Michelhausen GmbH zum 31.12.2024 

 

Der Bürgermeister legt den Jahresabschluss der KommReal Michelhausen GmbH zum 

31.12.2024 sowie den Prüfbericht der LBG Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH 

vom 24.09.2025 vor und Frau GGR Maria Burchhart erläutert diese. 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 
Der Gemeinderat möge den Jahresabschluss der KommReal Michelhausen GmbH zum 

31.12.2024 sowie den Prüfbericht der LBG Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH 

vom 24.09.2025 zur Kenntnis nehmen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Frau GGR Burchhart erklärt, dass diese Anfrage spätestens im Rahmen der nächsten 

Gemeinderatssitzung beantwortet wird.  
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Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Löschungserklärung Vorkaufsrecht zu EZ 51, Grundstück Nr. . 84, KG Pixendorf 

(Reither Franz und Monika) 

 

Der Bürgermeister legt das Ansuchen der Grundeigentümer Franz und Monika Reither 

um Zustimmung zur Löschung des Vorkaufsrechts der Gemeinde Michelhausen 

betreffend die Liegenschaft EZ 51, Grundstück Nr. . 84 der KG Pixendorf vor. 

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 

Der Gemeinderat möge der Löschung des Vorkaufsrechts der Gemeinde Michelhausen 

betreffend die Liegenschaft EZ 51, Grundstück Nr. . 84 der KG Pixendorf zustimmen.  

 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig  
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Ehrungen 

 

Der Bürgermeister schlägt vor, nachstehende Persönlichkeiten für besondere Leistungen 

bzw. Verdienste mit den nachstehenden Ehrungen auszuzeichnen: 

 

Urkunde Dank & Anerkennung 

Margareta Grießler  

Maria Schmöllerl  

Ernestine Gall  

Alexandra Schneiber (prima la musica) 

Paula Sprecher (prima la musica) 

Benjamin Ganja (prima la musica) 

 

Ehrenzeichen in Bronze: 

Josef Fischelmayer (Atzelsdorf)  

Helmut Rödl (60) (4/2025)  

Franz Huber (Rust)  

Stefanie Kostka (Michelndorf) 

 

Ehrenzeichen in Silber: 

Anton Scharrer  

Sabine Figl 

 

Ehrenzeichen in Gold: 

Josefa Geiger (BGM a.D.) 

 

Gemeindestatuette 

Otwin Donabaum sen. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstands: 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen möge die vorgeschlagenen 

Ehrungen beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 10 neu 

Entwidmung der Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 und der Teilfläche 4 

des Grundstückes Nr. 121, beide in der KG Spital, aus dem öffentlichen Gut laut 

Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13578, vom 

21.07.2025  

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT – GmbH, GZ 

13578, vom 21.07.2025 vor.  

 

 

 

Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 

 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT – GmbH, GZ 13578, vom 21.07.2025 vor,  

 

… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke aus dem öffentlichen Gut der 

Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgenden Grundstückes 

zugeschrieben werden: 

 

Trennstück von GST EZ KG Ausmaß zu GST EZ 

3 314/1 207 Spital 27m2 314/2 231 

4 121 207 Spital 1 m² 314/2 231 

 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 11 neu 

Verkauf der Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 und der Teilfläche 4 des 

Grundstückes Nr. 121, beide in der KG Spital, laut Teilungsplan der Fa. 

TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13578, vom 21.07.2025 

Der Bürgermeister legt einen Teilungsplan der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 

13578, vom 21.07.2025 vor und teilt mit, dass die Grundeigentümer des Grundstückes Nr. 

314/2 der KG Spital die Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 (27 m²) und die Teilfläche 

4 des Grundstückes Nr. 121 (1 m²), beide in der KG Spital, zum Preis von 50,00 Euro pro 

m², das sind für insgesamt 28 m² 1.400,00 Euro, käuflich erwerben möchten.  

 

 

Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 
 
Der Gemeinderat möge den Verkauf der Teilfläche 3 des Grundstückes Nr. 314/1 (27 m²) 

und der Teilfläche 4 des Grundstückes Nr. 121 (1 m²), beide in der KG Spital, an die 

Grundeigentümer des direkt angrenzenden Grundstückes Nr. 314/2 der KG Spital, Herrn 

Anton und Frau Josefine Kraus, wohnhaft in 3451 Spital, Berggasse 55, zum Preis von 

50,00 Euro pro m², das sind für insgesamt 28 m² 1.400,00 Euro, beschließen. 

 
 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 12 neu 

Entwidmung der Teilfläche 1 des Grundstückes Nr. 6 der KG Spital, aus dem 

öffentlichen Gut laut Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-

GmbH, GZ 13862 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON Vermessung ZT – 

GmbH, GZ 13862, vor.  

 

 

 

Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 

 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON 

Vermessung ZT – GmbH, GZ 13862,  

 

… folgendes Trennstück des nachstehenden Grundstückes aus dem öffentlichen Gut der 

Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgenden Grundstückes 

zugeschrieben wird: 

 

Trennstück von GST EZ KG Ausmaß zu GST EZ 

1 6 207 Spital 30 m2 151 253 

 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 13 neu 

Verkauf der Teilfläche 1 des Grundstückes Nr. 6 der KG Spital, laut 

Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-GmbH, GZ 13862 

Der Bürgermeister legt einen Teilungsplanentwurf der Fa. TERRAGON Vermessung ZT-

GmbH, GZ 13862 vor und teilt mit, dass die Grundeigentümer des Grundstückes Nr. 151 

der KG Spital die Teilfläche 1 des Grundstückes 6 (30 m²) der KG Spital zum Preis von 50,00 

Euro pro m², das sind für 30 m² 1.500,00 Euro, käuflich erwerben möchten.  

 

 

Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 
 
Der Gemeinderat möge den Verkauf der Teilfläche 1 des Grundstückes Nr. 6 (30 m²) der 

KG Spital, an die Grundeigentümer des direkt angrenzenden Grundstückes Nr. 151 der 

KG Spital, Herrn Otto und Frau Michaela Doppler, wohnhaft in 3451 Spital, Waldgasse 5, 

zum Preis von 50,00 Euro pro m², das sind für 30 m² 1.500,00 Euro, beschließen. 

 
 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 14 neu 

Resolution des Gemeinderates betreffend Schließung der Asylunterkunft in 

Mitterndorf, Gemeinde Michelhausen 

Der Bürgermeister trägt Inhalt und Begründung des gegenständlichen 

Dringlichkeitsantrages vor (siehe Seite 6 und 7). 

 

 

Dringlichkeitsantrag der Fraktion Bürgergemeinschaft Michelhausen - 

Volkspartei: 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Michelhausen fordert den zuständigen Landesrat 

der Niederösterreichischen Landesregierung Martin Antauer auf, die Schließung der vom 

Land Niederösterreich eingerichteten Asylunterkunft in Mitterndorf (Marktgemeinde 

Michelhausen) zu veranlassen, da die ursprüngliche Begründung für deren Errichtung – 

die vorübergehende Notwendigkeit aufgrund hoher Asylzahlen – nicht mehr gegeben ist. 

Dies würde nicht nur dem ursprünglichen Versprechen bei der Einrichtung der Unterkunft 

entsprechen, sondern auch die berechtigten Interessen und Erwartungen der 

Bevölkerung von Mitterndorf berücksichtigen. 
 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 15 neu 

Bericht des Bürgermeisters 

• Essen in SNMB 

• Bürgermeisterempfang am 07.11.2025 

• Buch zum Thema Hochwasser September 2024 – Präsentation 

im Dezember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Bürgermeister schließt die öffentliche Sitzung. 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.11.2025 

genehmigt. 

 

            

 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


